
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 
 
 
 

§ 1 
Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

 
„(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
 
 (2) … 
 
 (3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 
 1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
 2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

unterstützen, 
 3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
 4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.“ 
 
 
 
 
 

§ 2 
Aufgaben der Jugendhilfe 

 
„(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen 

und Familien. 
 
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind: 
1. …, 
2. …, 
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 

bis 25), 
4. …, 
5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35 

a bis 37, 39, 40), 
6. …. 
 
(3) …“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



§ 5 
Wunsch- und Wahlrecht 

 
„(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten 

verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu 
äußern. Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen. 

 
 (2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit 

unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte die 
Erbringung einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Trägern 
keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, 
wenn die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung im Einzelfall oder nach 
Maßgabe des Hilfeplanes (§ 36) geboten ist.“ 

 
 
 
 

 
§ 22 

Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
 
„(1) … 
 
 (2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 
 1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 
 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können. 
 
 (3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und 

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des 
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die 
Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 
Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des 
einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 22a 
Förderung in Tageseinrichtungen 

 
„(1) … 
 
 (2) … 
 
 (3) … 
 
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in 

Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, 
konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten. 

 
 (5) …“ 
 
 
 
 

§ 23 
Förderung in Kindertagespflege 

 
„(1)  Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung 

des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der 
erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, 
Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden 
Geldleistung. 

 
 (2) … 
 
 (3) … 
 
 (4) …“ 
 
 
 

 
§ 24 

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 
 
„(1)  Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den 

Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf 
hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. 

 
 (2) Für Kinder im Alter unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein 

bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
vorzuhalten. 

 
 (3) … 
 



 (4) … 
 
 (5) … 
 
 (6) …“ 
 
 
 

§ 35 a 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

 
„(1) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 
 1.  ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 

dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 
 2.  daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 

Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
  
 Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder 

Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 
27 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 
 (1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat 

der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 
 1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie, 
 2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 
 3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere 

Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen 
verfügt, 

 einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation 
der Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und 
Information herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch 
darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die 
Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person 
angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht werden. 

 
 (2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 
 1.  in ambulanter Form, 
 2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 
 3. durch geeignete Pflegepersonen und 
 4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 
 
 (3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der 

Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des 
Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von 
einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden. 

 
 (4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 

Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der 
Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. Sind 
heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, 



in Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen 
Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte und Nichtbehinderte 
Kinder gemeinsam betreut werden.“ 

 
 
 
 

§ 36 
Mitwirkung, Hilfeplan 

 
„(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor ihrer 

Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen 
Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für 
die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während einer 
langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die 
Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie 
erforderlich, so sind die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung 
oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, 
sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die in 
Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78 a genannten Leistung in einer 
Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78 b bestehen, so soll der 
Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung 
nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 geboten ist. 

 
 (2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe 

voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen 
mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen 
Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der 
Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die 
gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchführung 
der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren 
Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. 

 
 (3) Erscheinen Hilfen nach § 35 a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung 

des Hilfeplanes sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach § 35 a Abs. 1a abgegeben hat, beteiligt werden; vor einer 
Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teilweise im 
Ausland erbracht werden soll, soll zum Ausschluss einer seelischen Störung mit 
Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35 a Abs. 1a Satz 1 genannten Person 
eingeholt werden. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, 
so sollen auch die Stellen der Bundesagentur für Arbeit beteiligt werden.“ 

 


